
Marburg, den 03.12.2025

Änderung GO Bewerbungsfristen

Das Student*innenparlament hat beschlossen:

Ändere Geschäftsordnung § 9 wie folgt:

(1) ¹Anträge müssen in der Regel sieben Tage vor der Sitzung beim Vorstand des entsprechenden 

Organs eingereicht  werden.  ²Wurden die  Anträge fristgerecht  bei  dem entsprechenden Vorstand 

eingereicht, so muss dieser die entsprechenden Anträge an die Mitglieder des Organs, sowie im 

Falle des Parlamentes an die Mandats- und Amtsträger*innen, per elektronischer Post spätestens 

fünf Tage vor der Sitzung verschicken.  3Diese Frist gilt ebenfalls für Bewerbungen für den AStA 

Vorstand oder AStA Referate.

- Der Vorstand des 60. Student*innenparlaments


